
Welche. Aufgabén der liturgischen BéWegufig 11 der
nächsten Zukunft oblıegen, iat VOT N1cC langer Zeit eiINn
Artikel der „Katholischen Kırchenzeitung*)“ scharf un
uUurz umrlssen. EKEs sSınd eben .die, die auch dieser Artikel
andeutet Dabel dıe innıge Verbindung mıt der
Kirchenbehörde och etwas klarer herausgestellt werden
können. Wır dürfifen ihnen nıcht mehr vorbeigehen„Die einschneıdendste un weitreichendste religiöse Be-
WESUNG 1m römiıischen atholizısmus ISt., w1e Heilerschreıbt,?) „diıe liturgische“.

DIe Ctorilicgtign UF Grund ÄUtoritGt und
Muf GFnn geselzilicher Ermüchtigung,

Von Dr 0Se Grosam, Linz.

Aus dem kleinen rte _n_, der Eisenbahnknotefié
pun ISst, wurde VOT <urzem gemeldet, daß viele Eisen-
ahnbedienstete dienstfreien agen in eine benachbarteUniversitätsstadt fahren und dort A sıch eine unfruchtbar-
machende Üperation vornehmen Jassen, seiben Tagenoch eimkehren un LU iIroh SINd, daß S sıch unge-hindert dem geschlechtlichen Verkehr ıngeben können,
ohne der Holgen desselben 1n orge se1lın ZU müssen.?)Dieses Vorkommnis beleuchte blitzlichtarti die
Gefahr, dıe dem Volkswohl un der Sittlichkeit ro
WEeNN INa  — den Dingen ireien auft äßt und nıcht ernst-lich Maßnahmen en dem drohenden VerderbenKıinhalt Lun

Es ande sıch ın diıesem um jene Öperation,die arztliıche Wissenschaft un Moraltheologie a1t em
Namen Vasektomie oder Vasotomie (die Arzte ziehen
neuesStiens der ATI der Ausführung diesen Namen
vor) bezeichnen un welche 1n der Zeıt der eburten-beschränkung steigende Beachtung Iındet un unheilvoll
sich ausbreıten wWird, WECNN N1ıcC gesetzliche Maßnahmendagegen getroffen werden. Andererseits ist ber ernstlichzu befürchten, daß der Versuch, CIN gesetzlıches Verbotdieser Art z“üstapde bpingen, die Aufmerksamkeit erstk Salzburg, : Jänner 11
der liturgischen Bewegun

929 "<}?ahrg. 69); Wie stehen WIT eute 11
S, 3Q

Gelegentlich der nachfolgenden Gerichtsverhandlung hat die Polizeierhoben, daß. in mehreren benachbarten rien. 10—12, 1n der benachbartenPgovirgz 200—700 im letzten Jahre Öperierte festgestellt werden konnten.
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recC qauf diese S  he lenken un auChl dazu ühren wird,
die ZWaANgSWeISe gesetzliche Entkeimung anzuordnen beiı
solchen, dıe WESECN der (refahr eıner entarteten ach-
kommenschait 1MmM öffentlıichen Interesse VO  — der ort-
pflanzung aqauszuschließen wären. In Amerıka, diıese
ewegung weitesten vorangeschrıtten ist, estehnen
bereits (resetze In beider Hınsıcht un 1st wahrschein-
lıch, daß uch in anderen Ländern solche Bestrebungen
mehr und mehr 1n Gang kommen. Eın übersichtlicher
Artıikel ber diese rage dürfte darum Nn1ıC unerwuüunscht
se1in.

Begriffe.
Den arztlichen Eıngri{ft, den sıch hier handelt,

nennt Ina  —; Entkeimung oder Sterilisation. Entkeimung 111
ZU Ausdruck bringen dıe keime, welche bel Entstehung
eiınes menschlichen OÖrganismus sıch vereinigen (von
Seite des Mannes die Spermata oder Spermatozoen, die
In den Hoden oder Testikeln erzeugt werden, VONn eıte
des Weıibes dıe ovula, die in den Ovarıen erzeugt werden)
solien genommen, entiern werden. Man hat das iın Irüheren
Zeiten meıst radıkal gemacht Urc Entiernung der die
Keime erzeugenden Druüsen, der Hoden, bezw. der Ovarıen.
Heute wird das in der Regel gemacht, daß nan diıe
keimerzeugenden Drüsen unberührt 1äßt un NUr cie
Leitungskanäle eım Mann dıe Samenleiter, e1ım Weibe
die Tuben) durchschneıidet un abbindet, daß dıe Keime
1n den Drüsen ZWAAarTr erzeugt, ber N1C. mehr ach außen
geleıtet, sondern 1n den Drüsen selbst ahbsorbiert werden.
Man hat nämlich durch dıe NECUETEC Forschung iestgesteilt,
daß diese Keimdrüsen nıcht bloß der Fortpflanzung dienen,
sondern uch dıe sogenannte innere Sekretion anregen
und er für den Organısmus selbst, für dessen Aufbau
und seine (Gresundheit VO wesentlicher Bedeutung sSind.

Kıngriffe der letzteren Art werden NUu  — gewöhnlıch
Sterilisation genannt. Wie viele wıssenschaftliche ach-
ausdrücke, ist uch dieser höchst unglücklıch gewählt un
sehr vieldeutig. Abgesehen davon, daß dıeser Name uch
auf Sanz anderen eDJıeten un 1n einem DAaNzZ anderen
Sınne angewendet wIird (Z Sterilısation bei Operationen
ZU Zwecke der Asepsı1s), ıst der : Name, uch wenn
unfifruchtbarmachende Operationen bezeichnen soll, och
sehr vieldeutıg. Er annn sowohl die gänzliche Entfernung
der Keılımdrüsen eim männlıchen nd weıiblichen (ie-
schlecht, die Kastration, wW1e uch dıe Unterbindung der
Leıtungswege der Keiıme bezeiıchnen. Es ist also in jenen



61
Fällen, WO sich um präzise Stellungnahme ZUu einzélnen
Fragen handelt, nıiıcht gutL, en Namen Sterilisation
gebrauchen. Es empfıchlt siıch vielmehr, der arnelı

jene Namen ZUr Anwendung bringen, welche
die arztlıche Wissenschaft als Fachausdrücke Tür dıe ein-
zelnen Operationen aufgeste hat

Zur Sterilisation oder Entkeimung gehören Iso die
Entiernung der keimeerzeugenden Drüsen, e1m Manne
Kastration, bel der Frau Ovartiotomite genannt; die Porr-sche Operation he]l der Frau (Entfernung der Ovarıen mıiıt
den en un dem UÜterus); die Utferusexstirpalion alleın;
die Vasektomıte, Vasotomie oder der Samenleitterschnitt eım
Mann (es werden 1Ur die hbeıden Samenleıter, feine Kanäle
VON N1C ganz einem halben Millımeter Durchmesser, cCie
hbeiderseits VO  — den Hoden den sSamenbläschen iühren,
ahe den Hoden durchschnıtten und abgebunden, nıcht
ber die Samenstränge, das sind Qhese Samenleiter un
dıe S1e umgebenden ern und’ Nerven, wWas Atrophie der
Keimdrüsen ZUr olge hätte); der Ertrleiterschnitt oder dtie
Salpıngektomie hel der Frau (die Durchschneidung und
Abbindung der die ovula VO den Ovarien ZU Uterus
leıtenden Kanäle oder Tuben), manchmal auch Fallektomte
genannt. Dazu kommen och dıe Köontgen- oder Radtıum-
bestrahlungen der Keimdrüsen. Ferner Injektionen 1n die
Samenleıter, S1e Z rophie bringen un undurch-
gänglıch machen, un einige andere Maßnahmen, die
noch Sanz NEeEU un wen1ıg ausprobiert sind. es das annn
mıt dem Sammelnamen Sterilisation bezeichnet werden.
Im folgenden ıyırd Steriltsation melist ım weiteren Sinne

werden und 1Ur 1m Bedarfsfalle werden die
speziellen arztlıchen Fachausdrücke Verwendung finden;

Was dtie Methoden der Sterilisation anlangt, sSind
jetzt. vorwiegend ZwWwel 1n Gebrauch: Adie blutige Öperationnd dıe Köntgen- oder Radiumbestrahlung. Da bei der ersteren
beiım Mann il die Samenleiter durchschnitten un abge-bunden werden, SONStT. her zeine Veränderung Al den
geschlechtlichen Organen vorgenommMen wiırd, S bleibt.
dıe Tätigkeit der Cowperschen un der Prostatadrüse
hberührt un wırd Del dem seschlechtlichen kte eine
samenartıge Hlüssigkeit ausgestoßen, der LUr dıe he-
fruchtenden Keime, die permata fehlen. De OÖperatıonıst beim“ Manne weder langwierig (sıe dauert kaum eine
halbe Stunde) och schmerzlich, noch ISt, S1Ee sach-
gemäß ausgeführt wird, Sspätere Lebensgefahr be-
fürchtenz Immerh?n sollen, wenn  z S1E Al beideg Samen-



eitern zugleic ausgeführt wurde, schon manınkalısche
oder Depressivzustände (Selbstmord) vorgekommen SCIN
Beım Weibe kann dıe hlutice Öperatıon entweder PEr
Laparotomıam*) oder DEr Kolpotomiam?®) durchgeführt
werden Be1 Bauchhöhleneröffnung ist. mı1 en ährheh-
keıten der Laparotomie rechnen un beträgt dıe erb-
ichkeit ach ehrer etiwas WEN1LSCT qals K—9 % DIie Men-
strunuatıon un die sonstige un  107 der geschlechtlıchen
Organe wird uch 1er DUr iInsoweıt verändert, daß aıe
erleıtung beiruchtungsfähiger Keıiıme den Uterus
unmöglıch wird;: es em hleibt die
Salpingektomıie eım /eibe e1INe schwere, VON Lehbhens-
gefahr NAG freie Operation.

Die Röntgen- oder KRadıumbestrahlungen hängen
erster L.ınıe VO  — der Dosierung ab IDie Bestrahlungen
MUSSECN er wiederholt werden un ist ihre Dauer und
Stärke dem er und dem Gesundheitszustande der Be-
handelten ANZUPASSCH. 1)a die Bestrahlungen cie 1eie
wıirken sollen, Sınd gefährliche Verbrennungen lebens-
wichtiger Organe, besonders des Uterus, NiC SC-
schlossen. die Bestrahlung N1IC hinreichend ange
gedauer hat oder N1C intensiv Wal, ıst. dıe Wiırkung
AUEF vorübergehende Ja annn geschehen, daß 1U
eiInNn el der Keime SCLOÖTEL, ein anderer ZUT FEntartung
gebrack wird un da ß SOIC entartete Keıime ZUrTr Be-
iruchtung gelangen un dann gerade das herbeigeführt
wIird, Was verhnute werden sollen, C111e6 entartete
Nachkommenschafit Bel Janger Dauer der Bestrahlung
annn das Keiımgewebe der I)rüsen gänzlıch Zzerstört
werden, Zerrüttungserscheinungen des Gemütslebens kön-
Hen als olge auiftreten, Entzündungen und Kıterungen
des SaNZeN Keimapparates können sıch einstellen, die
spätere Operationen notwendig machen. I dhie Köntgen-
bestrahlung cheıint uch schädigenden Einfliuß
auf 1e ]iNNere Sekretion un quft die Blutzusammensetzung

_ üben, efahren, dıe sich vielleicht durch eues ÖTTt=
schritte der Röntgentherapıe VEITINSECN lassen. Immerhin
findet dıie Röntgensteriliısierung, die sonst besonders be1
den Frauen 1e] bequemer WalC, unter den Fachleuten

mehr Gegner un ist, nıcht ausgeschlossen, daß
S16 be1l weıter voranschreitender Forschung aqals ungeeignete
Methode Sanz abgelehnt wird.

Durch EröfIinung der Bauchhöhle
Von der Scheide her



7 Bi‘"Geschiéhtiicliéiy}E1—1‘twi“ekl"un}g'‚..—  _ Was nun die geschichtliche Entwicklung der Un-  fruchtbarmachung anlangt, so ist die älteste Form,. in der  Sterilisationsbestrebungen aufgetreten sind, die Kastra-  tion.!) Diese wurde bei vielen Naturvölkern sowohl an  Männern wie an Frauen?) in der unmenschlichsten Form  Z  ausgeführt als Strafe für Schändung, Unzucht, Ehebruch  und dergleichen, zum Teil war sie ein barbarischer Rache-  akt am besiegten Feind. Bei verschiedenen Götterkulten  mußten sich die Priester ihr unterziehen, wie beim Kult  der dea Syria in Hierapolis oder beim Dienste der phrygi-  schen Kybele. Am häufigsten wurde sie angewendet in  Verbindung mit Sklaverei und Vielweiberei, um unbedingt  gefügige und für die Frauen ungefährliche Wächter des  Harems sich zu sichern. Im Mittelalter, zur Zeit des heiligen  Thomas von Aquin, war sie üblich als Strafe für gemein-  gefährliche Menschen, besonders Sexualverbrecher, und in  der Summa theol., 2. 2. q. 65, a. 1, wird (vielleicht auch mit  Bezug auf die Kastration) die Verstümmelung als gesetz-  liche Strafe für Verbrecher als erlaubt. bezeichnet. Daß  sie noch zur Zeit des Papstes Alexander VI. als gesetz-  liche Strafe in Übung war und unmenschlich ausgeführt  wurde, beweist ein Bericht seines Zeremonienmeisters  Burchardus in seinem Tagebuch (erwähnt bei Mayer,  Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geisteskranker, S. 124,  A. 1). Bei Frauen waren zum Zwecke der Unfruchtbar-  machung potiones et venena ad impediendam concep-  tionem in Gebrauch, die aber als strenge verboten be-  zeichnet und im alten Corpus jur. can. c. 5. X. 5. 12.  mit Strafen belegt werden. — Zum Zwecke der Erhaltung  der Sopranstimme war Kastration in südlichen Ländern  bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Gebrauch und  wurde von vielen Moralisten als erlaubt bezeichnet; der  heilige Alphonsus ist selbst nicht für die Erlaubtheit,  nennt aber die gegenteilige Ansicht nicht unwahrscheinlich.  Noch im Jahre 1855 erhielt das Territorium Kansas ein  Gesetz, das Neger und Mulatten für Notzuchtsverbrechen  an weißen Frauen zur Kastration verurteilte. — Sonst  hat man die Kastration, vom Ausnahmsfall der Erkran-  kung der Keimdrüsen selber abgesehen, ganz aufgegeben,  wegen der schlimmen Nebenwirkungen für den ganzen  Organismus: Wenn sie nämlich, sei es auf blutigem Wege  *) Diese und auch spätere Angaben sind entnommen dem Buche  SE SE S SE  J. Mayer, Gesetzliche Unfruchtbarmachun  g Geisteskranker‚ welches noch  Viele genauere Daten verzeichnet.  ?) Ovariotomie.B. Geschichtliche | Enfwiéklunä ©Was N  — die geschichtliche Entwicklung der Un-
Iruchtbarmachung anlangt, SO ist die alteste Form,. ın der
Sterilıisationsbestrebungen aufgetreten SINd, dıe astra-
ti0N.1) IDiese wurde bel vielen Naturvölkern sowohl
ännern wı1e rauen? In der unmenschlichsten Korm

f ausgeführt qals Strafe ür Schändung, Unzucht, Ehebruch
und dergleichen, AA e1l WAar S1E eın barbarischer ache-
akt besiegten Feind RBe]l verschiedenen (xötterkulten
mußten sich die Priester ihr unterziehen, wW1e eım Kult
der dea Syr1a in Hıerapolis der eım jenste der phrygıi-
schen ybele. AÄAm häufigsten wurde S1Ee angewendet In
Verbindung IMIL Sklavereı und Vielweiberei, unbedingt
gefüg1ige und fTür die Frauen ungefährliche ächter des
Harems sıch siıchern. Im Mı  elalter, ZUT Zeıt des eiılıgen
Thomas VO  — quın, War S1e üblıch als Strafe ür geme1n-
gefährliche Menschen, besonders Sexualverbrecher, und in
der Summa eo 69, I wıird (vielleicht uch mıt
ezug ul dıe Kastration) die Verstümmelung als SeSsetZ-Lliche Strafe für Verbrecher qals rlaubt bezeichnet Daß
S1e och ZUTrC Zeıt des Papstes lexander VI qis SesetZ-1C Strafe In Übung War und unmenschlich ausgeführtwurde, beweılst eın Bericht seines Zeremonienmeisters
urchardus 1n seinem Jagebuch erwähn bel Mayer,Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geisteskranker, 124,

1 Be1i Frauen Zum Zwecke der Unifiruchtbar-
machung potiones el venena ad impediendam CONCED-tiıonem 1n Gebrauch, die ber als strenge verboten be-
zeichnet un 1 alten Corpus ]Jur Canln.
mıiıt Strafien belegt werden. Zum Zwecke der Erhaltungder 5Sopranstimme War Kastration 1n sudlıchen Ländern
hıs nde des Jahrhunderts 1mM Gebrauch undwurde Von vielen Moralisten als rlaubt bezeichnet: der
heilıge Alphonsus ist selbst N1CcC für die Erlaubtheit,
nenn ber dıe gegenteiige Ansıcht N1IC unwahrscheinlich.:
och 1 Jahre 1859 Thlıelt das Territorium Kansas ein
Gesetz, das eger un Mulatten Tür Notzuchtsverbrechen

weıßen Frauen ZUT Kastration verurteulte ONSs
hat INnan dıe Kastration, VOo Ausnahmsfall der Erkran-
kung der Keiımdrüsen selber abgesehen, Sanz aufgegeben,der schlımmen Nebenwirkungen für en SaNzZzeNOrganismus: Wenn S1e nämlıch, se1 au{f utigem Wege

Diese und uch spätere Angaben sind entnommen dem UuCcC.
Mayer, Gesetzliche Unifiruchtbarmachun Geisteskranker‚ welches noch

viele eTre aten verzeichnet.
UOvariotomie.
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UÜEC Operation, sSel esS auft unblutigem duréh Bestrahlung
bis ZULC gänzlıchen rophie der Keimdrüsen ausgeführt
wird, wird damıt zugle1ıc die für den Organısmus
notwendige innere Sekretion aufgehoben un ergıbt
sich be1l Männern, je nachdem sS1e VOL oder ach der Zeıt
der vollen Geschlechtsreife ausgeführt wird, mehr oder
mınder Annahme des weiblichen Yypus, rundere ÖTrper-
formen, Bartlosigkeit, Ausbleiben der Stimmutatıion
seelische Kmpfindlichkeıit, mangelnde Fnerglie; bei Fkrauen
schwere Psychosen, hysterische oder epuleptische Anfälle,
außerdem vorzeıtiger Eintritt der Wechseljahre.

Heute kommt 1Iso 1Ur meıst asektomiıe un Kal-
eKtLioOMI1€e nd je nach Lage des Falles die e1INe oder andere
der obengenannten OÖperationen VOTL nıt Ausschluß der
Kastration Es ist klar, daß die Sterilisationsbestrebungen
erst annn srößere Verbreitung iiınden konnten, als 1E  a
urc Ausbau der Asepsis größere Eingriffe in den Or-
ganısmus gefahrloser gestalten konnte, 1Iso se1it nde der
Achzigerjahre aeES VErTrSANSENCNH Jahrhunderts rst a ll-
mählich sgelang C die Ausschaltung er Tätigkeit der
Keimdrüsen herbeizuführen, daß eıne weiıtere Schädi-

des Organısmus N1C ıntrat Es mMu aber erst
eıne qlle Kulturländer umfassende Geschichte er Chirur-
gıe geschrıeben werden, SCHNAU die Entwicklung un
den Fortschritt der Methoden ZuUur arstellung Z brıingen
Als Grundlage dieser Abhandlung mögen folgende . An-
gaben SenUugenN:

DIie Sterilisationsbestrebungen gingen on Engiand
Aaus un nahmen ıhren Weg ber Nordamerika ach
Kuropa. Es ist bereits erwähnt worden, daß schon 1555
Kansas sSeIN Kastrationsgesetz Langsam SOEWAaANN
der Vorschlag, sexuelle Verbrecher ZUFLC Strafe Tur ıhre
Ybeltat un (Greisteskranke Vermeıl1dung VON ach-

kommenschai{it VO  — der Wortpflanzung auszuschließen, ın
Amerika en Um 18958 brachte Dr Ochsner ın
Chıcago ZU ersten Male die Durchtrennung der Samen-
leiter ZUTLC Verhütung der Fortpilanzung Minderwertiger
1ın Vorschlag. Harry arp, rzt 1mM Gefängnis für Jüngere
männlhiche Sträflinge 1n Jeffersonville 1 Staate Indıana,
ührte en Vorschlag zunächst einem seiner Pflege-
hbeiohlenen urc worauf sıch 71 Gefährten freiwillig ZUT

Operatıon meilidetien 1897 wurde 1mM Staate Michigan ein
Gesetzentwurtf hber Kastration VO  — Minderwertigen e1N-
gebracht, der gerade noch mıt gerınger Stimmenmehrheıiıt
verworfen wurde. Im selben re wurde 1m Staate
ndıana e1n (resetz eingeführt, daß ın en Anstalten, die
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mit der ; Fürsofge für Verb recher, ; Idioten nd Schwach:
SinnNıge betraut Sınd, dıese ZWangsSwelse untersucht und,
WE eıne Sachverständigenkommission em Urteiue
OoMmMMT, daß eine besserung des Geisteszustandes nıcht
Z.Uu erwarten ISt, durch chirurgischen Kıngriff die 1Eh
keimung vorzunehmen ist [ieses (1esetz wurde allerdings
117 Te 1919 IUr verfassungswidrig rklärt, aher ıe
ewegung, dıe amı eingeleıtet wurde, HETSTIET rasch
weıtere Kreıise nd folgten ın einer el (0381 qnderen
Staaten ähnliche (Gesetze C einer ‚usammenstellung

Jahre 1920 haben gegenwärtig Staaten O5d-
qamerıkas Sterılısationsgesetze. In bestehen keine. In

Staaten sınd solche (zesetze urce dıe kompetenten
Gerichtshöfe als verfassungswidrig Lklart, hbezw. durch
eto des Gouverneurs qußer Ka SESELZT, Staaten1aben Eheverbote SOCDECN er  1ich3 Belastete Idie (resamt-
zahl der In Amerika qauf Grund. dieser (‚esetze vorgenho0N1-
INENEN Steriılisationen wırd DIS Zum Jänner ()() miıt
60244 angegeben (eimne verhättnısmäßig sehr gerımmge Zahl,

bedenkt, daß dıese (esetze seıit iast S Jahren
Destehen, daß sıch un eine beträchtliche Anzahl von
Staaten handelt nd daß HNan eine heftige Agıtation 1Ur
drLe Steriılisation entialtet hat Man ıat miıt diesen (1e-
setzen ehen keıne guten Lirfahrungen gemacht und
W 1 ort daher mıt der Sache niıcht recC vorangehen).

Dıie Bewegung hat bald auch qauf uropa übergegrI1f-
ten In Frankreıich, dem typıschen and der Geburten-
beschränkung, ist seit nde der Achzigerjahre in en
Kryeisen der vornehmen Damenwelt che Entfernung: der
Keimdrüsen STAr 1ın ung 1907 wurde ın der Schweiz

Wıl be1ı St (Gallen an ZWeIl männlichen und Zweil welD-
hLhichen Kranken mıt Kınwilhgung der Öperlerten nd der
Auisichtsbehörde dıe vollständige Kntkeimung vollzogen.
Iese Fälle erregtien Srolßes ulIlsenhnen in der SchweIliz nd
1m benachbarten Deutschland Hier a  ; nachdem schon
verschıedene -Versuche ausländischer Arzte VvoTausSsgegangeh
L der Heidelberger Professor ehrer dıe KuDen-
unterbindung ZU Heılzwecken erfiunden. 1903 entdeckte
Albers-Schönberg, daß uch durch KRöntgenbestrahlungen
Veränderungen in en Keimdrüsen herbeigeführt werden
könnten, nd ZWAAar In der Weise, daß Je ach der 1I0-
S1eTrunNg vorübergehende oder dauernde Untätigkeit der
Geschlechtsdrüsen eintrıtt [Diese FEintdeckung wurde weıter
verfolgt nd kam INnan Sterilisation qauf em Wege
der Röntgenbestrahlung. In England der TZT Robert
Reid-Rentoul cdie Idee des Samenleıterdurchschnittes  b ZUL

„rheol.-prakt. Quartälschri H* 1930
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Bewahrung der Rasse V OT dem Selhbstmord dAurch dıe
gel Rasse 111 arztlichen Kreisen stark verbreitet und
eINe verhesserte L1echnık der Vasektomie erfunden, dıe
deshalb vielfach auch cdıe Rentoulsche Operatıon genannt
wurde. ] )ese Fortschritte der äarztliıchen Technık TAachten
eINEN Umschwung ı der Frauenheilkunde nd gaben auch

Manden Sterilisationsbestrebungen NeCUEN Schwung
trachtete dıe Eirfiindungen Rentouls nd ehrers hHe-
sonders 111 der Kıchtung auszunutzen, daß INAan dıie ort-
pfMlanzung hnormaler ZU verhindern suchte In eutsch-
and kam ach dem riege noch azu die wirtschafthliche
votlage. Während 11a dem riege :e] der Ab-
normalenfürsorge etan a&  € hıeß nach dem riege die
Losung: 1e. un Menschlichkeit en hereıts geborenen
Belasteten, aher eın Freibriei TÜr schrankenlose Ver-
mehrung! Schutz der kommenden Gesellschaft!“

DDen äußeren Anstoß, 188881 Deutschland die Sterili-
satıonsbewegung Iuß bringen, gab Mediıizinalrat
Boeters, Bezirksarz TUr Zwickau-Land: Er 1e ß mehrere
Schriften ber die Unfruchtbarmachung (reisteskranker
erscheinen und richtete TrTe 1924 eE1NeN Aufrut
dıe deutsche Ärzteschaft, em e1ıt-
sätzen OTrdertie Sterilısation on Blınd- nd ubstumm-
geborenen und blödsiınnıgen <iındern be1 Begınn des
schulpfiichtigen Aiters, Sterilisatıiıon der den Landes-
anstalten untergebrachten 1n und Taubstummgebhore-
NCN, Blödsinnigen, KEplleptischen nd Geisteskranken:
Sterilısation VO Sittliichkeitsverbrece  rn und solchen
Personen, welche ZWEI oder mehrere uneheliche Kınder
geboren aben, deren aterscha ungew1ß ISTt; schließhech
Straferlaß bel Verbrecehern, - welche sich ire1willıg
steriliısıerenden Operation unterziehen. Im Jahre 19925
brachte Leıtsätze 111 etwas veränderter Form als
Vorschlag f C Lex Zwıickau an den Keıichstag. Wenn
aquch die deutsche Ärzteschaft I ihrer Mehrheit sıch
gegen dıe Vorschläge Boeters aussprach, hat doch auch
11 Deutschland durch S16 der (edanke alı gesetzliche
Sterilisation (‚ei1steskranker nd bnormaler 1IMINEI mehr
an en SEWONNEN 1ele rzte, welche dıe olfenkundig
ZU weıtgehenden Anträge des Medizınalrates Boeters
ablehnen, rheben OocCcNH Or wıeder die Horderung
nach staatlıcher egelung der Zwangssterilisierung. orel,
Bleuler nd Oberholzer VON der psychlatrıschen Klinik
11 Zürich, Professor Strohmaver ı111 Jena, aul Hirsch VOoNn
der psychilatrıschen Klinik 1 Königsberg, der übınger
Psychilater Gaupp, Protfessor Bonhö{ffer 111 Berlıin, Gustav
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Aschaffenbure 1n Köln und viele 4]ıdere hervo rräge iAutori:täten siınd der Überzeugung daß die Behinderu
der Fortpflanzung eiINes entarteten Stammes über kurz
oder lang Allgemeingut er Rechtsprechungen seınwerde‘. Im November’ voriıigen Jahres 1at der JUuSTLZ-
mıinıster 1in openhagen 1im Holketing eine (jesetzes-
vorlage eingehbracht,; dahingehend, daß mı1T Zustimmungder Gesundheitsbehörden ! Verbrecher über eigenes AH-
suchen und psychisch abnormale Personen In Staats-
anstalten der Entkeimung Z unterziechen Sind. Es ist
WO ur eine Hrage der Zeıt, daß auch ın anderen Staaten
äahnliche Anträge geste werden.

Inzwischen haben sterilisierende Üperat1ionen auch in
der äarztlıchen Privatpraxıs eine gewaltige. Verbreitunggefunden. Nicht hloß Z Heıilung einer 1M Örper hereits
vorhandenen Krankheit werden S1E allgemein angewendet,sondern sehr viel auch prophylaktıschen Zwecken: W o

WESDEN TMU 11 der Famıilie, vcx! hoher Kıinderzahl,
WESECN Krankheit der Mutter oder Irunksucht des Vaters
wünschenswert erscheıint, weıtere Nachkommenschaft AA
verhindern; WO erstmalıge oder abermalige Empfängniseıne Lebensgefahr Tüur die Mutter werden könnte; WO
Tuberkulose, Blutkrankheiten, eDEer- oder Nierenleiden,
WO Leukämie, Diabetes, Herzkrankheiten be1l der Mutter
sich zeigen, cheıint vielen AÄrzten eine güuünstige Indikation
tür die Ausführung der Sterilisation gegeben; 1n Ver-bındung mıt Schwangerschaftsunterbrechungen oder ZUT
Verhinderung einer möglicherweise defekten oder ent-
arteten Nachkommenschaft wıird S1C 1e1 ausgeführt. Ver-
einzelt tauchen auch in aärztlichen Kreisen Bestrebungenauf, den Mann sterilisieren, eine Gefahr FÜr dıe
Frau auszuschalten. Von Jjenen Fällen DAr nicht Z
sprechen, WO HUr das Bestreben, S1 der ust ungestörthinzugeben, Z T TzZte die Steriılisation Zu
verlangen, wW1e in dem eingangs angeführten Falle ZU-trıfft

ES kan181 9a keın Zweifel sein, daß uch der praktischedeelsorger nıcht mıiıt geschlossenen Augen al all diesen
Dingen vorübergehen daTt. sondern WwI1issen muß, WAaS VOTlL:
seht und W1Ee In olchen Fällen S‘gellung zu nehmen hat.

Moraltheologische Beurteilung.
Die Stellungnahme der katholischen Sıttenlehre

1m großen und LQANZEN eiıne einheithiche und entschiedene
HG bleihben HUL EINICEhi115ichtljch der meisten Fragen -

.
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Punkte, WO noch naicht völlige Klarheıt erzielt wurde. {Die
Laıteratur ber uns rage ıst SO umfangreich geworden,
daß eEsS Tast .unmöglich erscheint, S1C vollständıg AaNZU-
ühren Idie voliständigste Zusammenstellung ındet sıch
hbe1 Maıer, Gesetzliche Unfruchtbarmachung (reisteskranker

Schriftenverzeichnıiıs ı Anhang des Buches: CS enthält
auch SGı H Großtei der nıchttheologischen T ıteratur Die
hbeste UÜbersicht ber dıe theologısche T ıteratur bhietetDe
Sme 11} SC1INEITIN uch e sponsalıbus et matrımon10,
D 4539, Anmerkung.

LT eingehenden Diskussion <amen dıe einschlägıgen
Fragen, nachdem schon teilweise einzelnen Stellung
9ENCGMMEN WAarlL, hald nach Kınführung der Sterilisations-
GESELZE 111 mehreren agaten Nordamerıkas. Führend 111
dieser Diskussion W dıe Zeıitschrıtft „„Amerıcan ccle-
siastıcal CVICW- I1 den ahrgängen ierner
e Zeitschrift Tur katholische Theologie 111 Innsbruck 111
en Jahrgängen 1911 und 1913, 111 er, ehbenso WIeE 111 der
vorgenannten Zeıtschrift, Albert Schmuitt, Universıitäts-
professor 111 Innsbruck, wıederholten Malen: und iıch-
Lung weılsend, Stellung nahm, dıe spanısche Zeitschritft

X NTı  GE dıe italıenısche Zeıt-„Hazon Fe“,
SCHT1 AIa Scuola cattohca 1111 Jahre 1911 und en fol-
genden, cdie ‚‚Gollationes Brugenses”, WO De ine 1111

Jahrgang 111 sehr klarer un übersichtlicher Weıse
111 der rage Stellung aımmt. Es sınd dann etwas später
auch 111 der Linzer e0-pra Quartalschrift 19292 und
11 der Bonner Zeıitschrıiftt TÜr Theologıe nd Seelsorge ()b
TLi1Ike Her ASCLE Frage erschienen, cAhe beachtenswert
SING. \Vacn e me ıst auch ı111 en er kath Stemmen
1911 111 de1l N Rev e0 1910 nd der Rev
ecel 1ege V. I uUunNSerel rage ellung eNOMMEN

im orjJahre ıST uchn erschıenen, as IN1INEI wıird
genannt werden IMUSSECN, WE che 1 ıteratur TE SCITIEI
rage angegehben wıird we1ıl Wel aqausholend nd auch
cdie arzthche Auffassung berücksichtigend, schr eingehend
alles darlegt, W  4S AA Sache gehört: IDr Jose ayver;
Gesetzliche Uniruchtbarmachung Geisteskranker, Herder
1927 Es IST he1 vorhegender Arbeıft, besonders sıch

DPOSILLVE ngaben handelt stark benuützt worden,
e5s auch unmöglich erscheıint SICH 111 em en An-

sıchten des Verfassers anzuschließen.
Für dAie moraltheologısche Behandlung zeria dıe

rage 111 ZWEI eıle, dıe scharf voneınander trennen
sind Wie SLE unl dıe Entkeimung, WE S1C quft
prıvate Autorıtät hın VOTOeNOMMEN wıird? I1 Wie ist
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dıe Ehtkeimuhg ZU beurteilen, WEe1n S1e dufch staatliche
(Gresetze angeordnet oder rlaubt wırd”? Ihesen beiden
JTeılen wird eiIN dritter anzuschließen Se1IN, der weitere mit
der Sterilisation zusammenhängende Fragg'x eroörtert

Sterilisation au} Grund privater A uiorikät.
Darf der FEinzelne, ohne daß SLAALLLENE (,eselze ıhn AZzU

ermächtigen, auf seine private Autorität hin, Sterilisation
anordnen? Darf der 1T7l über Ermächtigung ‚vDon e1ıle
Privater, ohne gegen das ; Sittengesetz ZU verstoßen, Sterılt-satıon vornehmen Z

Aut cAese rage antworten alle katholischen heo-
logen, dıe sıch miıt der rage beschäftigt aben, eiInN-
stımmiı1g: Nur die rein 7Z.weck der Heilung VOrgeh0omM-
neNe &terilisation ist erlaubt, jede andere unerlaubht.

Sterilisation wIrd Jer IN weiıterem Sinne : genommMen
und umfaßt sowohl die Entfernung der keimerzeugenden
Drüsen durch Kastratıon und Ovarlotomıie, die Onperation
ach Porro, cdıe Uterusexstirpation, e Vasotomıie, cdie
Salpıngektomie SOWIe auch dıe dauernde: oder VOrüber-
gehende Uniruchtbarmachung, durch KRöntgen- oder
KRadıumbestrahlung oder wıe limmer herbeigeführt.

Reın zum Zweck der eılung yırd die Sterilisation 1IS-

geführt, IBENN ıhr Ziel, der INIS ODErS des ürztlichen ELingriffes,
die Beseitigung eines Krankheitszustandes ım örper LSE, nd
ZWAar kommen In etracC KErkrankung der der Ol
pflanzung dienenden Teile des Körpers, tuberkulose oder
Krebserkrankungen der männlıchen Oder wel1  iıchen Keım-
drüsen, der 1ieıLler oder Samenleiter: Kntzündungen un
zystische Eintartungen dieser eıle, S1€e€ durch Sterili-
satıon geheilt oder gebessert werden können; Sarkome,
Myome, bösartige Geschwüre nd Wucherungen dieser.
eile; Prostatahypertrophie; Uterusblutungen nd qndere
Frauenkrankheiten, dıe durch Röntgen- oder Radıum-
bestrahlungen heılen sınd, I3 el vielleicht quch
nebenhel Unfruchtbarkeit eintritt

Es scheint auch Geisteskrankheiten geben, 1e Illll‘l
1n der krankhaften Funktion der Geschlechtsorgane ihren
Grund haben nd geheilt werden. können, WE diesekrankhafte Funktion Hre Sterilisation ausgeschaltet: -wird. Als solche Krankheiten werden genannt: Satyrıasıs
und N ymphomandie, FKFormen pathologıscher Zustände, ..a  S  69  ——  die Ehfkeimu'fig zu 'béürteiieil‚ wenn sie dufch Vstaatliéh'é  Gesetze angeordnet oder erlaubt wird? Diesen beiden  Teilen wird ein dritter anzuschließen sein, der weitere mit  der Sterilisation zusammenhängende Fragg'1 erörtert.  X Ste1‘ilisation auf Grund privater Auiorikäi.  Darf der Einzelne, ohne daß staatliche Gesetze ihn dazu  ermächtigen, auf seine private Autorität hin, Sterilisation  anordnen? Darf der Arzt über Ermächtigung von Seite  Privater, ohne gegen das  _Sitteztgesgtz zu verstoßen, Sterili-  5  sation vornehmen?  Auf diese Frage antworten alle katholischen Theo-.  logen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, ein-  stimmig: Nur die rein zum Zweck der Heilung vorgenom-  mene Sterilisation ist erlaubt, jede andere ist unerlaubt.  Sterilisation wird- hier in weiterem Sinne:genommen  und umfaßt sowohl die Entfernung der keimerzeugenden  Drüsen durch Kastration und Ovariotomie, die Operation  nach Porro, die Uterusexstirpation, die Vasotomie,. die  Salpingektomie sowie auch die dauernde: oder vorüber-  gehende Unfruchtbarmachung,  durch  Röntgen-  oder  Radiumbestrahlung oder wie immer herbeigeführt.  Rein zum Zweck der Heilung wird die Sterilisation aus-  geführt, wenn ihr Ziel, der finis operis des ärztlichen Eingriffes,  die Beseitigung eines Krankheitszustandes imKörper ist, und  zwar kommen in Betracht: Erkrankung der der Fort-  .  pflanzung dienenden Teile des Körpers, tuberkulose oder  Krebserkrankungen der männlichen oder weiblichen Keim- .  drüsen, der Eileiter oder Samenleiter; Entzündungen und  zystische Entartungen dieser Teile, wenn sie durch Sterili-  sation geheilt oder gebessert werden können; Sarkome,  Myome, bösartige Geschwüre und Wucherungen dieser  Teile; Prostatahypertrophie; Uterusblutungen und andere  Frauenkrankheiten, die durch Röntgen- oder ‘ Radium-  bestrahlungen zu heilen sind, wenn dabei vielleicht auch  S  nebenbei Unfruchtbarkeit eintritt.  Es scheint auch Geisteskrankheiten zu geben, d  je n ;  in der krankhaften Funktion der Geschlechtsorgane ihren  Grund haben und geheilt werden. können, wenn diese‘  krankhafte Funktiom durch Sterilisation ausgeschaltet '  wird. Als solche Krankheiten werden genannt: Satyriasis  und Nymphomanie, Formen pathologischer Zustände, .  welche die damit Behafteten krankhaft zur Befriedigung  des‘ Geschlechtstriebes zwingen und zu einer ständigen _  Gefahr für ihre Umgebung machen. Ferner ‚sexueller.  >  xwelche cdıe amı Behafteten krankha ZUT Befriedigungdes Geschlechtstriebes zwingen nd Z einer ständıgen(Grefahr für ıhre mgehbung machen. kerner sexueller:
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E Erethismus, der fortdauernd AT Masturbation drängt, So
(a cie davon Befallenen In Zwangs]jacken gestec. werden
MUSssen, S1E VON der Masturbation abgehalten werden

769Olen: Idie krankhalite sexuelle Überreizung ist verursacht
durch chronische Blutkongestion 1mM Gehirn, die selbst

wieder ıhren Grund hat In einer übermäßigen Produktion
VOonNn Spermin, eınes eKretes der estiike mıt tonischer
. Wırkung.. Werden cdıe Leitungskanäle der Keime durch-
schnıtten, T1 Absorbtion der Keıme ın en Keım-
drüsen un Heılung der sexuellen Überreizung eın Ahn-
iıch sol1] auch bel Chorea (Erbsveitstanz) und manchen
FKFormen der E, pulepsie Heilung urc Sterilisation möglıch- selin. TE111C sınd die arztlıchen Autorı:täten 1n der Be-
urteilung der angeführten och N1IC ein1g‘ underklären dieselhben teilweise anders: Wenn es aber richtig

wäre, daß diese Krankheiten nıt krankhafter Funktion
der geschlechtlichen Organe zusammenhängen und durch

Z Sterilisation geheilt werden können, wiıird INa  u uch
olche Sterilisationen "als rein Heilzwecken ausgeführtbezeichnen mussen.

Nıcht rein ZUMN Zweck der Heilung a‚usgeiühri IDATe iN-
GEGEN eine Sterilisation, WEeNnNn 611e VOrgENOMMEN würde, umM
getstliche Vorteile zZUu gewinnen, VO lästigen un-
reinen Versuchungen hbefreit werden oder U1 dıe Ge-
wohnheit der Pollution abzulegen (was ohnehln durch dıe
Sterilisation nıcht erreicht würde). Denn 1er würde zuerst
iurch den arztlıchen KEıngriff Unifiruchtbarkeit herbe1i-
geführt nd erst qls olge derselben der geistliche Vorteıil

Das Aıttel ZUT Gewinnung geistlıcher orteıle sınd auch
_ nicht arztlıche Operationen, sondern  ebet, amp SEQENN Ar Ha r 9  E  n Eu:thzsmus, ciéf fortdauei‘hd zur Mastu1batmn d13ngt‚ so  _ daß die davon Befallenen in Zwangsjacken gesteckt werden  müssen, wenn sie von der Masturbation abgehalten werden  _ sollen. Die krankhafte sexuelle Überreizung ist verursacht  durch chronische Blutkongestion im Gehirn, die selbst  _wieder ihren Grund hat in einer übermäßigen Produktion  _ von Spermin, eines Sekretes der Testikel mit tonischer  _ Wirkung.. Werden die Leitungskanäle der Keime durch-  schnitten, so tritt Absorbtion der Keime in den Keim-  drüsen und Heilung der sexuellen Überreizung ein. Ähn-  lich soll auch bei Chorea (Erbsveitstanz) und manchen  Formen der Epilepsie Heilung durch Sterilisation möglich  -sein. Freilich sind die ärztlichen Autoritäten in der Be-  urteilung der angeführten Fälle noch nicht einig und  erklären dieselben teilweise anders:. Wenn es aber richtig  ‚wäre, daß diese Krankheiten mit krankhafter Funktion  der geschlechtlichen Organe zusammenhängen und durch  _ Sterilisation geheilt werden können, so wird man auch  solche Sterilisationen”als rein zu Heilzwecken ausgeführt   bezeichnen müssen.  ‚ Nicht rein zum Zweck der Heilung a‚usgeführi wäre hin-  gegen eine Sterilisation, wenn sie vorgenommen würde, um  geistliche Vorteile zu gewinnen, z. B. um von lästigen un-  reinen Versuchungen befreit zu werden oder um. die. Ge-  wohnheit der Pollution abzulegen (was ohnehin durch die  Sterilisation nicht erreicht würde). Denn hier würde zuerst  durch den ärztlichen Eingriff Unfruchtbarkeit herbei-  _ geführt und erst als Folge derselben der geistliche Vorteil.  _ Das Mittel zur Gewinnung geistlicher Vorteile sind auch  _ nicht ärztliche Operationen, sondern Gebet, Kampf gegen  — die Versuchungen: U: S: W,  Nicht rein zum Zweck der Heilung ausgeführt sind  Sterilisationen dann, wenn durch die ärztliche Behandlung  zunächst nur die Nachkommenschaft verhütet und erst daraus  mittelbar oder unmittelbar andere Vorteile für den Patienten  oder das allgemeine Wohl gewonnen werden sollen. Also  z. B..Sterilisationen aus prophylaktischen Gründen, um  weitere Schwangerschaften,  eine größere Anzahl von  _ Kindern zu verhüten, um nach prolapsus uteri, wenn er  _ operativ befestigt ist, bei neuer Schwangerschaft ein  _ Reißen der Fixation zu verhindern, um drohende Anstek-  _ kung der Nachkommenschaft durch Syphilis, Tuberkulose  . oder andere Infektionskrankheiten unmöglich zu machen,  oder Sterilisationen aus eugenischen Gründen, damit aus  _ psychopathischen Eltern nicht eine degenerierte oder gei-  stig defekte Nachkommenschaft geborep werde, oder Sterili-  <dıe Versuchungen u

Niıcht rein zZUm weck der Heilung ausgeführt sind
Steriılisationen dann., WECeNN durch die ärztliche Behandlungzunäachst NUr Adte N achkommenschaft verhütet und erst daraus
mittelbar oder unmıttelbar andere Vortetule für den Patıenten
oder das allgemeine ıyerden sollen. Also

terılısationen prophylaktıschen (gründen, um
weitere Schwangerschaften, eine größere AnzahlD 677 Kındern {$ verhüten, L nach prolapsus uterl, WenNnnN Ar Ha r 9  E  n Eu:thzsmus, ciéf fortdauei‘hd zur Mastu1batmn d13ngt‚ so  _ daß die davon Befallenen in Zwangsjacken gesteckt werden  müssen, wenn sie von der Masturbation abgehalten werden  _ sollen. Die krankhafte sexuelle Überreizung ist verursacht  durch chronische Blutkongestion im Gehirn, die selbst  _wieder ihren Grund hat in einer übermäßigen Produktion  _ von Spermin, eines Sekretes der Testikel mit tonischer  _ Wirkung.. Werden die Leitungskanäle der Keime durch-  schnitten, so tritt Absorbtion der Keime in den Keim-  drüsen und Heilung der sexuellen Überreizung ein. Ähn-  lich soll auch bei Chorea (Erbsveitstanz) und manchen  Formen der Epilepsie Heilung durch Sterilisation möglich  -sein. Freilich sind die ärztlichen Autoritäten in der Be-  urteilung der angeführten Fälle noch nicht einig und  erklären dieselben teilweise anders:. Wenn es aber richtig  ‚wäre, daß diese Krankheiten mit krankhafter Funktion  der geschlechtlichen Organe zusammenhängen und durch  _ Sterilisation geheilt werden können, so wird man auch  solche Sterilisationen”als rein zu Heilzwecken ausgeführt   bezeichnen müssen.  ‚ Nicht rein zum Zweck der Heilung a‚usgeführi wäre hin-  gegen eine Sterilisation, wenn sie vorgenommen würde, um  geistliche Vorteile zu gewinnen, z. B. um von lästigen un-  reinen Versuchungen befreit zu werden oder um. die. Ge-  wohnheit der Pollution abzulegen (was ohnehin durch die  Sterilisation nicht erreicht würde). Denn hier würde zuerst  durch den ärztlichen Eingriff Unfruchtbarkeit herbei-  _ geführt und erst als Folge derselben der geistliche Vorteil.  _ Das Mittel zur Gewinnung geistlicher Vorteile sind auch  _ nicht ärztliche Operationen, sondern Gebet, Kampf gegen  — die Versuchungen: U: S: W,  Nicht rein zum Zweck der Heilung ausgeführt sind  Sterilisationen dann, wenn durch die ärztliche Behandlung  zunächst nur die Nachkommenschaft verhütet und erst daraus  mittelbar oder unmittelbar andere Vorteile für den Patienten  oder das allgemeine Wohl gewonnen werden sollen. Also  z. B..Sterilisationen aus prophylaktischen Gründen, um  weitere Schwangerschaften,  eine größere Anzahl von  _ Kindern zu verhüten, um nach prolapsus uteri, wenn er  _ operativ befestigt ist, bei neuer Schwangerschaft ein  _ Reißen der Fixation zu verhindern, um drohende Anstek-  _ kung der Nachkommenschaft durch Syphilis, Tuberkulose  . oder andere Infektionskrankheiten unmöglich zu machen,  oder Sterilisationen aus eugenischen Gründen, damit aus  _ psychopathischen Eltern nicht eine degenerierte oder gei-  stig defekte Nachkommenschaft geborep werde, oder Sterili-  <operatıyv hefestigt ist, he1i DEUET Schwangerschaft ein

E Reıißen der Fixation 744 verhindern, Z drohende Anstek-
kung der Nachkommenschaft MG Syphilıs, Tuberkulose'"oder andere Infektionskrankheiten unmöglıch machen,
oder. Sterilisationen eugenischen Gründen, damı 4USN Ar Ha r 9  E  n Eu:thzsmus, ciéf fortdauei‘hd zur Mastu1batmn d13ngt‚ so  _ daß die davon Befallenen in Zwangsjacken gesteckt werden  müssen, wenn sie von der Masturbation abgehalten werden  _ sollen. Die krankhafte sexuelle Überreizung ist verursacht  durch chronische Blutkongestion im Gehirn, die selbst  _wieder ihren Grund hat in einer übermäßigen Produktion  _ von Spermin, eines Sekretes der Testikel mit tonischer  _ Wirkung.. Werden die Leitungskanäle der Keime durch-  schnitten, so tritt Absorbtion der Keime in den Keim-  drüsen und Heilung der sexuellen Überreizung ein. Ähn-  lich soll auch bei Chorea (Erbsveitstanz) und manchen  Formen der Epilepsie Heilung durch Sterilisation möglich  -sein. Freilich sind die ärztlichen Autoritäten in der Be-  urteilung der angeführten Fälle noch nicht einig und  erklären dieselben teilweise anders:. Wenn es aber richtig  ‚wäre, daß diese Krankheiten mit krankhafter Funktion  der geschlechtlichen Organe zusammenhängen und durch  _ Sterilisation geheilt werden können, so wird man auch  solche Sterilisationen”als rein zu Heilzwecken ausgeführt   bezeichnen müssen.  ‚ Nicht rein zum Zweck der Heilung a‚usgeführi wäre hin-  gegen eine Sterilisation, wenn sie vorgenommen würde, um  geistliche Vorteile zu gewinnen, z. B. um von lästigen un-  reinen Versuchungen befreit zu werden oder um. die. Ge-  wohnheit der Pollution abzulegen (was ohnehin durch die  Sterilisation nicht erreicht würde). Denn hier würde zuerst  durch den ärztlichen Eingriff Unfruchtbarkeit herbei-  _ geführt und erst als Folge derselben der geistliche Vorteil.  _ Das Mittel zur Gewinnung geistlicher Vorteile sind auch  _ nicht ärztliche Operationen, sondern Gebet, Kampf gegen  — die Versuchungen: U: S: W,  Nicht rein zum Zweck der Heilung ausgeführt sind  Sterilisationen dann, wenn durch die ärztliche Behandlung  zunächst nur die Nachkommenschaft verhütet und erst daraus  mittelbar oder unmittelbar andere Vorteile für den Patienten  oder das allgemeine Wohl gewonnen werden sollen. Also  z. B..Sterilisationen aus prophylaktischen Gründen, um  weitere Schwangerschaften,  eine größere Anzahl von  _ Kindern zu verhüten, um nach prolapsus uteri, wenn er  _ operativ befestigt ist, bei neuer Schwangerschaft ein  _ Reißen der Fixation zu verhindern, um drohende Anstek-  _ kung der Nachkommenschaft durch Syphilis, Tuberkulose  . oder andere Infektionskrankheiten unmöglich zu machen,  oder Sterilisationen aus eugenischen Gründen, damit aus  _ psychopathischen Eltern nicht eine degenerierte oder gei-  stig defekte Nachkommenschaft geborep werde, oder Sterili-  <psychopathıschen EIt  il nıiıcht eine degenerterte oder gEe1-stig defekte Na chkommenschaft geborqn werde, oder S/erili-



sationeni dllS Vsoziaipol ilischen Gründen, _ Sal drüékende
TIAUH 1n der Familıe sıch findet oder weıl dıe Rücksicht
auf dıe gesellschaftliche Stellung, ut Famıilie oder aa
cdie Verhinderung on Nachkommenschaft als wünschens-
wert erscheinen assen. Ebenso die Sterilisationen AaAus
sozialhygtienischen Gründen, weıl die Übertragung von
Eirrbsvertstanz oder. Epiuepsie auft die Nachkommen Velr-
ute oder AUSs rassenhygienischen Gründen, weiıl eine
Aufwärtsentwicklung der Rasse urc Ausschluß der
Übertragung minderwertiger Erbanlagen erreicht werden
soll Von en diesen Steriılısationen ann INnan nıicht
Sagen, daß S1e reiın Heilzwecken ausgelührt werden,
da ja der finıs Oper1s des arztlıchen Kingriffes N1IC eine
Heılung, sondern Beseıtigung eiıner SONSt wesentlichen
Körperfunktion ist, wodurch ann erst ach der Absıcht
der Handelnden, C fine operantıis, irgendwelche orteule,
WeEeNn uch vielleicht
sollen ygıenischer Art, Werden

Wie AaUuUs em Gesagten erhellt. kann dtie Unfr uvchl-arkeit SOZUSAagEN iLUT als Nebenergebnis der ärztlichen
Einwirkung eintreten oder SLE annn direkt 1e. des Arzt-Ilıchen Eingriffes SeE1IN. Im ersten Falle re I1Nan DON
indirekter, 1m zweiten Adırekter Sterilisation. Der
erstere all 1eg D dann VOTL, WeNnnNn der. Arzt. c1e Keım-
drüsen oder einen e1l der Leitungskanäle Vo denselben

tuberkuloser oder gangränÖser Beschatfenheıt be-
seıtigen mu Er wıll ann ‚eigentlich N1IC uniruchtbar
machen, ergıbt sıch aber dıe UniIruchtbarkeit selbst BAnebenbel. ])Der rzt SELZ sıch abDer Unfruchtbarmachungausdrücklich als Ziel selner Operation, ZUFLC.
Heilung der Prostatahypertrophie cdie Samenleıter ıunter-
bındet un durchschneidet (wenıgstens rklärt ein Teılder Ärzte diese Heılung so), oder WEeNnN l Salpıngektomiehe] der Frau vornım
auszuschließen.

mt, TI abermalige Schwängefung
Albert Schmitt hat In der  Innsbrucker heo-

logischen Zeıtschrift 1913, 914 vorgeschlagen, auch
„Jjene Vasektomie, wobhbel dıe Absicht des Arztes N1C aufEntfernung oder Unterbindung eines Körperteiles, 1n wle-weıt derselbe Sut ist und selinen WecC rIüllt, sondern
qauf Entfernung und Unterbindung eiInes Körperteiles geht,
ıen
Insofern er schädlich ist“. eıne indirekte Schädigung!)nen, weıl die Absıcht des Arztes Ja NIC qut Schädi-

Derl Ausdruck „indırekte Schädigüng“ äßt sıch verteidigen, dürfte
ÄAber weni1ger uten Terminologie alers geführt haben,



sung, sondern auf Heilung geh Un& Maier hat in dem
ohben genannten ucC ‚Gesetzliche Unfruchtbarmachung
Geisteskranker“, 33) und S27 nd dann-durchwegs In
seinem uCcC jene Sterilisation eıne Aire genannt, dıe
1uicht rein ZU Heilzwecken VOTSEeNOMMEN Wird; die rein
Heılzwecken VOTSCHOMMENE nennt © 1n jedem Falle eıne
indırekte, gleichgültig, ob S1€e direkt qut Unfiruchtbar-
machung Z1e oder nıcht

Eis scheint nıcht ratsam, dıeSC T’erminologte Mäaiers Aall-
zuwenden. Denn 1Nan re 1m allgemeıinen DON einem volun-
tariıum dıreclum, wenn der Wiılle etwas 1n siıch selbst A1l-
strebt, sSel als Ziel des es, Se1 qls Mıttel ZUuU Er=-
reichung eines anderen Zieles, das eigentlıc Motiv War
des Wıllensentschlusses. Man v’e VON einem volun-
tarıum indırectum., wenn etiwas nıcht 1ın sıch selhst gewollt,
sondern 1n dem enthalten un daher auch miıtgewollt ISE,
as INn sich Gegenstand des Wollens ist. Der /ılle N VA
siıch ber dieses 1M anderen kte Enthaltene nıcht als
Zael, sondern äßt 6S MIR ZU weil e E nıcht Verhindqulkann.

Daher nennt man uch eINE T’ötung eine direkte, wenn
eine andlung, dıe ihrer Art nach en O0 herbeiführt,
quch INn der Absıcht gesetzt wiırd, den elgenen oder iremden
Tod herbeizuführen. Man nennt die Z ölung einNe indirekte,
C111 jemand bewußt etwas Lut, Was voraussıchtlich
eigenen oder Iiremden Tod ZUTLT Folge haben wiırd, die
Tötung ist aber nıcht beabsichtigt, sondern wird qls
unabwendbares Er
Aktes zugelassen.

gebnı1s des anderen In sıch gewollter;)
er nennt Man eine procuralLO abortus eiINe d ireklé‚l

wenn -dıe ıttel, die ZUr Anwendung kommen, Ziele
haben un angewendet werden: ZUIMN Zwecke, en abortus
herbeizuführen. Man re eıner iındıiırekten DProcurattoabortus, NELLN der ingr1ı die Abtreibung der Leıbes-
Irucht nıcht ZUm i1eie hat un auch nıcht als Mıttel-dazu
angewendet WIrd., dıe Ahbtreibung erTolgt 1U  — wıder den
Wiıllen des Handelnden, weiıl SIE em heiılenden Akte,
den der Handelnde Wıl1}, nıcht losgelöst werden Kann.

er muß 4an auch eine Steriılisation eINE direkte
nNneNNeN, wenn das eigentliche Ziel des arztiichen Kıngriffesdie Unifruchtbarmachung ist, oh s1e )nun zugleich heilende
Wiıirkung hat oder ob sS1E VOTgeNOMMEN wırd ırgend-welchen prophylaktischen oder anderen Zwecken. Und
man darf jene Steriılisation einNe ındirekte NENNEN, be1ı
der dArie Unfruchtbarkeit SOZUSALCH nur als Nebenprodukt,das eigentlıch nicht- g‘ewollt‚l sondern zugelassen wiırd,



sıch ergıbt, e das etwa der all IStT bei Entfernung tuber-
kuloser Teile der Samenleıter. Weıicht Na „ieser
Terminologie ab, ist e]ıne heillose Verwirrung che olge
Man kann mıt dem gleichen Rechte dieselhe JTerminologie
quch auf die procuratıo abortus übertragen und ist dann
kaum mehr imstande, dıe Lehre der procuratıo abortus
richtıg darzustellen.. Hier ist freılich dıe rage nach der
Erlaubtheit der dırekten Sterilisation anders Zu beant-
worten als el der procuratıo abortus, weıl die direkte
Sterilisation rlaubt sSein kann, as bonum COrporIisS1E ordert, während che diırekte procuratıo abortus nıemals
erlaubt sein kann, weıl sıch ZwWwel Rechtssubjekte
handelt nd dıe dırekte Tötung elHCS Unschuldigen nie-
mals erlaubt ist

Nach dieser Abschweifung über die J’erminologie LU
zZu Begründung des aufgestellten Grundsatzes Nıur dıe rein _
ZUHN1 Zweck der eılung vorgenommene Sterilısation ister1au jede qndere ıst unerlaubt

Man muß sıch da qauf en Grundsatz der allgemeinenMoral berufen, Wanhnnh enn eine andlung mıt zıwel Wır=-
Kungen, einer suten nd einer schlımmen, als rlaubt an-
zusehen Se1 Denn u11n eine Handlung dieser Art gehtjedesmal, V‚CNnnNn eine Sterilisation aus prıvater Autorıität
VOTrgeNomMmnı werden soll. Die qute Wirkung ıst entweder
Heilung eines 1M Örper vorhandenen Krankheitszustandes
oder die Erreichung eINeESs anderen Vorteiles prophyla  1= }
scher, eugenıscher, sozlalpolıtischer, rassenhyglenischerOder anderer Art Die schlimme Wırkung ist die qls olgedes Kingriffes eintretende Unfähigkeit LÜT Fortpflanzung.Das ist jedenfalls eıne schlimme Wırkung, d£ S1Ee ja die
Unfähigkeit ist ZU einer; dem VÖrper wesentlichen Funktion,eine Schädigung des Körpers, eine mutilatio. ach der
allgemeinen Te der Moralıisten (vgl Noldin, E
Lehmkuhl, 1 1 Genicot, p 14) iıst eıne solche
Handlung ann erlaubt, olgende ıer Hedingungenzutreifen DIie Handlung mu.ß an sıch entweder guloder wenigstens indıfferent Se1IN. IDie Ssute Wirkungmuß gieich unmıttelbar au  S der Handlung hervorgehenW1e die schlimme, N1C ber dar che Sute Wirkung 4US
der schliımmen sıch ergeben. Die schlıiımme olge, dievorhergesehen wird, darf nıcht 1n sich 1e des Strehens
seın nd NC nachträglich gebilligt werden. Es müssen
hinreichende. Tunde sSein, den Eıintritt der schlımmen
Wirkung zuzulassen.

Bei einer rein DEn /7weck der Heitung vorgenomMeNenSiez"ili354{iorz treffen, oh 0S sıch PINE Airekte oder pinNe L  r  "l_
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direkte Sierilisation ‘hanoieli, alle Dvier Bedingungen Denn:
IDer arzthliche Eingrait ZUu Heilzwecken ıST nıcht eine

schlechte, sondern ıst an sıch eine indıfferente and-
lung, WenNnn Mal den Heilzweck dazunımmt, eıne
sıttheh gute Handlung. ])ıie gute Wırkung, dıe Be-
Iirelung VON einer körperlichen Krankheıit, ist nicht erst
die olge der durch den ingrı herbeigeführten Un-
Iruchtbarkeit, sondern. sıe ergibt sıch gleich unmıttelbar
AUuUSs dem ingrif W1e diese: Der arztlıche ingrif ist seiner
Natur ach geeignet, beıdes herbeizuführen, Unifiruc  aFr-
keit un Heilung VO der Krankheıt Selbst be1 der
direkten Sterilisation Heilzwecken wIrd die Heilung
nicht erzielt. aus der KFortpflanzungsunfähigkeit, sondern
AauUs der Ausschaltung der krankhaften Funktion der
Geschlechtsorgane. Die Absicht des Patienten WI1Ie des
Arztes sehen be1 der Sterilisation rein Heıilzwecken
nıcht qauf die Unfruchtbarmachung, sondern auft Beseiıiti-
DUung der Krankheit Die Fortpflanzungsunfähigkeit wirdaqals N1C vermeidendes bel HIC gewollt, sondern NUur
zugelassen. Und WENnN In einem konkreten Falle etwa der
Wiılle des Patienten oder Arztes quf die Unmöglichkeit
der Fortpflanzung ginge, würde der ingr1 NUur wegendieser Absıcht nd NC seiner atur ach un im all-
gemeıinen als Sterilisation Heilzwecken _ schlecht

Der hinreichende Grund ZUr Vornahme der Sterilisation
ist. nach der Voraussetzung Heılung der körperlichenKrankheit, die quft anderem Wege Nn1cC erreicht werden
kann als HEC diesen ıngriif, der leider auch uniruece  ar
MaCc

Diese »ier DBedingungen treffefi aber Aur hei der rein
u Zweck der eılung, LG aber hbei Irgendeiner anderen
Sterilisation Z da bel einer olchen ZUuerst Unifruchtbarkeit
nd dann erst qals olge derselben irgendwelch anderfeorteule sesucht werden.

Es fehlen jedesma die zwelte und aa Bedingüng‚
nıcht Sar alle vIier. Es - bestimmt jedesmal

die zıpelle Bedingung. Wo Zzuerst Uniruchtbarkeit un erst
als olge’derselben irgendwelche orteue prophylaktischer;
eugenischer, sozlalpolıtischer oder rassenhygıienischer Art
gesuch werden, da iolgt jedesma die gute Wiırkung aus
der schlımmen. Die Vernichtung der Fortpflanzungs-
Lähıgkeıt ist das ıttel Zr Krreichung der gewünschten
Vorteile und gılt jedesmal der Satz Non sunt facıenda
mala; ut evenlant bona: Dabei Tauch 11a3 9ar nıcht
annehmen, daß e Sterilısation etwas In Sıch Schlechteg



ist, wie einer der Véi‘teidiéer der Sterilisation éingewendet
1at Es genügt, daß S1e. eine - Vernichtung einer dem
Körper wesentlıchen Funktion, eine Körperverletzung, CSH  CSH

eiıne mutiulatıo ist {)a der Mensch N1C VO Herrschafts-
rechte über <1b und Leben hat und : dann eiINn (Grlied
seines KöÖörpers darangeben darf, die Kettung des
Ganzen ordert, bleibt jede Sterılisation nicht rein
Heılzwecken eın malum morale, das ich nıcht LUn darf,
Ir  Z MIr irgendwelche andere Vorteıle sıchern. — Weiter

jedesmal die dritte Bedingung: Wo Sterilisation nicht
rein ZU WecC der Heilung VOTrSCeNOMMEN wird, ıst die
Unfruchtbarkeit Ziel des Aktes und notwendiges Ziel des
Handelns bel Patienten un rzt nd daher ist die Hand-
ung uch aus diesem Grunde SCHNIeEC ucn 11 dieS  -  ist, wié éinéié delVelteldlgerder S'téülisäfiéfi 'Lai11ge'£äéiidét—  hat.  Es genügt, daß sie eine - Vernichtung einer dem  Körper wesentlichen Funktion, eine Körperverletzung,  eine mutilatio ist. Da der Mensch nicht volle Herrschafts- _  rechte über Leib und Leben hat und nur dann ein Glied _  seines Körpers darangeben darf, wo die Rettung des  -  Ganzen es. fordert, bleibt jede Sterilisation nicht rein zu  Heilzwecken ein malum morale, das ich nicht tun darf, .  um mir irgendwelche andere Vorteile zu sichern. — Weiter _  fehlt jedesmal die dritte Bedingung: Wo Sterilisation nicht  rein zum Zweck der Heilung vorgenommen wird, ist die  Unfruchtbarkeit Ziel des Aktes und notwendiges Ziel des -  R  Handelns bei Patienten und Arzt und daher ist die Hand-  Z  lung auch aus diesem Grunde schlecht. — Auch um die  7  vierte und erste Bedingung sieht es oft schlecht aus: Um  die vierte: Denn wirklich ausreichend als Grund ist vor dem _  Sittengesetz nur die Rettung des ganzen Körpers, nicht  aber andere Gründe, am wenigsten die oft frivolen Motive,  die bei manchen zur Sterilisation treiben. Um die-erste Be-  1  dingung: Denn der ärztliche Eingriff, der nicht zu Heil-  zwecken vorgenommen wird, ist nicht eine in sich gute  oder wenigstens indifferente, weil nicht eine heilende  Handlung, sondern Vernichtung einer wichtigen Funktion  des Organismus, eine Körperbeschädigung, eine mutilatio.  Und darin liegt der Fundamentalunterschied zwischen  einer Sterilisation zu Heilzwecken und jeder anderen: Das  moralische Objekt in beiden Fällen ist ein grundver-  schiedenes. Es mag das dem Arzt, der nur auf den äußeren  Vorgang bei der Operation schaut, meist gar nicht bewußt  werden, aber der Unterschied ist doch da. Es ist eben  /  die Frage nach dem moralischen Objekt eines Aktes immer  eine schwierige und heikle. Es liegt die Sache hier ähnlich  wie bei einer freiwilligen Spende an einen Armen aus  Mitleid und Übergabe derselben Summe an diesen Armen,  weil man ihn vorher um diese. Summe geschädigt hatte.  Äußerlich haben wir vielleicht ganz genau denselben Vor-  gang. In der moralischen Einschätzung handelt es sich  aber um eine ganz andere Sache. In dem einen Fall um  ein Almosen, das zur Tugend der Barmherzigkeit gehört,  im anderen um eine Restitution, die zur Tugend der Ge-  rechtigkeit gehört. So auch hier: Die Sterilisation zu reinen  Heilszwecken ist ein an sich indifferenter Akt, mit dem finis  operis der Heilung verbunden, ein sittlich guter Akt. Die  Sterilisation, ausgeführt zır irgend einem anderen Zwecke,  ist ihrer Natur nach eine Körperverletzung, ein Akt, der  nur '{la1111 alsv erlaubt q11gesehpqwerden könnte, wenn man  SEnvierte un erste Bedingung sieht oftt ScCHhIecC AaUus Um
die »ierte: Denn wirklıch aqusreichend als Grund ist VOTr dem
Sıttengesetz ur die Rettung des. ganzen KörDpers, nichtaqaber andere Gründe, am weniıgsten dıe oft Irıyolen Motive,
dıe bei manchen ZUL Sterilisation treıben. Um dtie-erste Be-
dingung: Denn der ärztlıche Eingriff, der N1C He1ll-zwecken vorgenommMeEN wird, ist nıcht eine 1n sıch guteoder wenigstens indıfferente, weıl nicht eine hetlend
Handlung, sondern Vernichtung einer wichtigen Funktiondes Organismus, eine Körperbeschädigung, eine mutilatıo
nd darın 1eg der Fundamentalunterschied zwıschen
einer Sterilisation Heilzwecken nd jeder anderen: ])as
moralıiısche Objekt 1n beıden Fällen ist eın Srundver-schledenes. Es mMag das dem Arzt, der LLUT auf den äußerenVorgang hel der Operation schaut, meıst gar nıcht bewußt
werden, hber der Unterschied ist doch da Es ist ebendie rage ach dem moralıschen Objekt einNes es immer
eıne Schwierige un heıkle Es 1eg die Sache Jler äahnlich
WIe he1 einer ireiwilligen Spende einen Armen 4AUS
Mitle1ıd un Übergabe derselben Summe diesen Armen,weiıl man ihn vorher diese Summe geschädigtÄußerlich haben WIT vielleicht ganz QeNaAU denselben Vor-
gang., In der moralischen Kinschätzung handelt sıch
aber um eine Sanz aqandere acC In dem einen all un
e1INn Almosen, das ZUT 1ugend der Barmherzigkeit gehört,im anderen un eine Restitution, dıe ZUr Jugend er  eE-rechtigkeıit gehört So auch hier: Die Sterilisation reinen
Heilszwecken ist ein sıch indifferenter Akt, mıt dem INISOperıs der Heilung verbunden, eiIN sıttlıch quter Akt Die
Sterilisation,; ausgeführt ZuUu irgend eiınem anderen Zwecke,Ist ihrer Natur nach eINe Körperverletzung, eın Akt, er

dann als erlaubt z„mgesehpn werden könnte, W_e'nn 11a

SE



dem Menschen vollkommen freıes Verfügungsrecht über
se1iN€eN Örper zuschreiben dürfte (was selbst das elt-
lıche Gericht nıcht Lut, indem 111 den meısten Staaten
auch mıt Zustimmung des Beschädigten vollzogene
Tötung oder Verwundung strait): Der gute Zweck aber.,
der urc die Steriılisation erreicht werden soll, die PFO-
phylaktıschen, eugenischen, rassenhygienıschen oder sonst1-
O Vorteile zönnen den Schlechten und schwer süundhaften
Akt der Körperverletzung, der urc olchen Ein-
OT1I1 egangen wıird nıcht E1INEIN erlauhbten machen
nd erscheınt solche Sterilisation nıcht bloß der
theologıschen, sondern auch ı111 der Juristischen Auffassung
(wıe aquch Maıer genannten uche, 294 {£., arlegt

qgaten noch nıcht CISCHE (‚esetze darüber
erlassen sınd rechtlich verboten Es UuUSSeCeHN erst AUSE
nahmsgesetze TUr dıe Sterilisatıon geschaitfen werden
WENN 1a  s andere qals dıe ZU Heilzwecken Aaus-
Geiuhrte Sterilisation als rechthıch erlauht darstellen 111

Es ergıbt sich sSomıt qals esUulta dieses erstien Teiles
Untersuchung das, Was sıch ergeben a  ©

WEenNnn dıe rTe des Agqguinaten ber dtie mutilatto 11}
I1 11 il aqauft en Spezıialfa der Sterilisatio
angewandt ıatten Aus Anfang und Schluß des TL1Kels
ergıbt sıch WE WIL SLAa mutılatıo sterılisatıo setzen,
Iolgende TE ber dıe Sterilisation „W.enn die Organe
des Körpers welche de1 Fortpflanzung dienen gesund
sınd und 111 natürlicher Anordnung funktionıeren, annn
können diese Orsane nıcht enttfernt un darf cdıe eugungs-
9 nıcht ausgeschaltet werden ohne CcChaden des Sanzen
Körpers Wenn ahel diese Urgane Erkrankung fü
en öÖrper Nachteil brıngen dann sınd über An=
ordnung des Kranken dıe kranken Organe beseıtigen
oder ıhnre Funktion aquszuschalten propteı alutem LOtL1LUs
©  S, weıl chie orge TUr dıe CISCHC Gesundheit jedem
Eınzelnen übertragen worden 1Sst Das gılt aber ebenso,

d1e Sterilisatıo ausgeführt wiıird über Auftrag des-
JENISCH, em cdıe orge Tur cdıe (esundhe1 des ITrägers
C1INeTr solchen krankhaften Zeugungskrait übertragen W OI
en 1st. Alıter anderer Weise dıe Sterilisation herbe1l-
zuführen, 1ST durchaus unerlaubt

Die Stellungnahme der Arztescha uUNse rage
iıst leider, WIE schon 111 der geschichtlichen Eıinleitung
gesehen haben, heı sehr vielien Arzten PINE andere.
Weıt iüber dıe FEeINE Heılzwecke hinaus werden. Indıka-
hionen ür dte Anwendung der Steriltsation angegeben.
Besonders In der Frauenheilkunde wırd Sterilisation sehr



Stark angewendet‚y meist ım Zuéammenhang mıt einer
schweren Geburt, dıe arztlichen Eingriuft notwendig macht,
ZUIMN Zwecke, UmMm spädtere Empfängnts Z verhüten. Sıcher- (

ıch dürfte 10A7 aqauch 1U hbe1 Beobachtung des arztlıchen
Grundsatzes: Nıhıil NOCELI'C, lange N1IC s weıt gehen, qls
viele Vertreter der äarztlıchen Wiıssenschaft Sgegangen sind.
UÜberdies :ist unieugbare Jatsache., daß dtie Stimmführer
der arzthehen Wissenschaften einander schr widersprechen.
Was der eıne qals Indıkatıon aNnfuhr ZUT Steriılisation, SENAU
das bezeichnet manchmal der andere q1{s Kontraindiıkation.
Jedenfalls ist ES ‚UB  - dıe Übereinstimmung SCHIeEC bestellt
und ‚:auch die katholischen Ar  te ınd Pastoralmediziner,
dıe 1m Kinklang miıt der Moraltheologıe jede nıcht rein
ZU Heilzwecken ausgeführte Sterihsatıon zurückweisen
(Maıer nennt 1n seinem uche, 259, Anm 3, Surbled-
Wilke, Kapellman-Bergmann, ticker) haben N1IC wentiger
gute (Gründe für ıhre Meinung auch O arztlichen Stand-
Dunkte AaUuS als die anderen. Mehr und mehr erhalten sS1€e
auch ollegen anderer Weltanschauung auf Grund
iıhrer aärztlıchen Ertfahrung reC Maıer ıtıert au{l 254
eıne Außerung eines ( Kehrers, ID TIEZ Franks,
In dessen lınık 1n zehn Jahren über E (reburten
beobachtet wurden und der ın seiner Schrift Schutzengel
oder W ürgengel, 28 schreıibt „Die arzthiehe WiIissen-
schaftt 5at un auch operatıve Verfahren ZU  — gänzlichen
Verhütung der Schwangerschaft vorgeschlagen und sıe
auch ausgeführt, natürhch hel sehr ernsten Erkran-
kungen Ich selhst habe aber eiıne ernste Erkrankung
nıemals gefunden, un mir als rzt das Recht anzumaßen,
S tıef ın die Geschicke des Menschen einzugreiıfen. Von
eıner Operation, dıe 1UT gemacht wırd, 1111 Kındersegen
ZU verhüten, erntet der OÖperateur wen1g an Daß die
Eiltern oder (zatten oder auch die Unglücklichen selbst
trotz irüherer, schrıftlicher Zusage mıt bıtteren Vorwürien

den Operateuren -zurückkehren, hat schon mehr als
einer erfahren.“ So äußern sıch uch SeEgECN cıe prophylaktı-
sche Sterilisation und den prophylaktischen Abortus
immer mehr Stimmen (sıehe Maıer S 251; Anm: 9)

In noch höherem Ta trılit das bei der sozlialen
Indikätion: 1S auch Sar N1C einzusehen, WI1IeSO beı
sozlaler Not, weıl Mangel ın der Familie herrscht. und
Kıindervermehrung ro der Z der berufene elfer
seIn soll. Dıie Entkeimung ist OCH keın Miıttel,; sozıaler
Not abzuhelfen.-Zur Abhıilfe SeICN solche Not sind diıe
Organe der Fürsorge berufen, N1CcC der Arzt Maıer zıtiert
S. 2939 Naujok, der In sein9r Schrift: J)ie temporäre



Sterilisierung der Frau,; 2  Ll  Ö, 4180 schreibt „ Die allem
111 der sozıalen Lage hbegründeten Ursachen lehnen als
Indiıkation ZUT temporären Konzeptionsausschaltung ent-
schlieden ah Eın JUNSCS Ehepaar quf cdiese Weise VOTL
unerwünschter Nachkommenschaft ZU schützen, weiıl
och nıcht genügende Eınnahmen hat, weıl die Wohnung
noch ZU xlein Ist: Wre1] ß en noch genıeßen WI1
ist keine arztlıche Handlung, sondern eiIn Akt der (jefäl-

Maıer berichtet weiter,lıgkeit SCHCH gesunde Person. “
daß auch die SchweIizer Gynäkologen quf der ersamm-
lung L ] ausanne jede Sterilisierung AUS soz1alen Gründen
einmütig verworten en

Bezüglich der eugenischen Indıkaltion betonen die Arzte
1111 1Mer mehr, daß eute noch fast Unmöglichkeıt
esteh zuverlässıge Prognose tellen hinsichtlich
der Er  1C  eıt Krankheıt un hinsiıchtlich der Be-
Jastung de1 Nachkommenschaft konkreten all weıter,
daß del 57{ 111 ersteır L.ınıe qauf Heılung und Besserung
bedacht SECIN U SSE weıter, daß dıie sterılısıerende ÖOpe-
ratıon heı der Frau C111 sechr erhe  iıcher Eingrifi SC1 Maıer
Sagt 258 bezüglich der eugenischen Indıkation „Wenn

die reiche dıiesbezügliche ILateratur durc  lJättern,
können WIT feststellen, daß nach CIHNE anfänglıichen Auf-
Hackern AÄrt eugenischen Sterilisationsenthu-

111 einzelnen rachzeıtschrıtften gerade die be-
sonnensten nd angesehensten Fachmänner mehr
den Nachdruck darauf legen, daß ÜE Lreue Beobachtung
der Naturgesetze, nıcht aher Verletzung der-
selhben ZzUuU Heıle ühren kann Eirnste Autoren
jlarauftf hın, daß dıe Medızın e1INe verhängnisvolle ahn
heschHhreıten wurde, WEeNnNn S1IC Se1istıg reıten FEhepartnern
zunächst alle TrTien On antıkonzeptionellen Mitteln, ann
die eugenische Fruchtabtreibung und ndlıch, C1INe
ndlose el N verbrecherischen Kingriffen Ver-
meıden oder abzubrechen, die eugenische Uniruc  ar-
machung VON iVvLAaNN und Frau empiehlen würde. “ Ja
Maıer wagt» weıter schreıiben: AIa che Zeıt cheıint
wlederzukehren, die Autoritäten qauf dem Gebiete der
Medizın nd der Kugenıik 111 voller Übereinstimmung mit
en Forderungen der katholischen Moraltheologıe nd des
natürlhichen Sıttengesetzes geschlechtliche Enthaltsamkeı

geistig normaler Keimträger ZULC Verhütung
degenerierten, yphılıtischen tuberkulösen oder epuepti-
schen Nachwuchses fordern werden Es WAarTre sehr
wünschen, daß cdiese Vorhersagung Maters sıch rtülle
Vorläufig scheıint das Gesagte leider hinsichtlich



Grupb e führender Nertreter (lcf ärztlichen Wissenschaf
Berechtigung A haben, eine andere Gruppe und dıie ATIE-
lıche Praxis sehen qandere Wege, auft denen ihnen die
katholische Sıttenlehre nach em esagten auft keinen al
tolgen z (Fortsetiu FO1SE:)

Neuere Arheiten ZUr Erforschung ( Vulgata.
Von Prof Dr Arthur Allgeier, Lreibur Br.

In der han  1cAhnen rammatık der Vulgata, Welché
1926 Zwel anglıkanıschen J1 heologen, W Plater
M A Rector of alstock, und H White DE Dean
of Christ Church, unter dem 1te herausgegeben wurde:

(Grammar of the Vulgate being introduction LO the
study of the latınıty OT the Vulgate Bıble,  xford al theClarendon Press, 16 INa  w einleitend, daß unter en
J1heologiestudierenden 1n England die Nachfrage ach der
Vulgata wachse: „Amongst candıdates 1OTr OLV Orders
in the Church of England the decline ın the study of
Greek., sad though it 1S, has resulted ın increased _demand TOr knowledge .of the Vulgate.“

Wer die Entwicklung der theologischen Studien in
Kngland 1mM quie der etzten re beohbachtete nd INS-
besondere dıe Teilnahme englischer FExegeten Aalil den
Problemen des hellenistischen Griechisch und des Vulgär-ateins verfolgte, wundert sıch N1IC daß sıch das Interesse

der Vulgata allmählich ımmer weıteren reisen Ta
el Die Vulgata hat Jlängst aufgehört, für Nichtkatho-lıken 1Ur eın Objekt der Polemik sSe1IN.

Schon Hody hat In se]lner 170 In Oxford gedruckten
Geschichte der Bibelübersetzungen trotz vieler Spitziger
Bemerkungen 1 einzelnen die lateinischen Versionen nd
ihre Eirklärer eingehend gewürdıgt. 1740 veröffentlichte -annn der iıtalienische Oratorijaner Giuseppe Bianchini seinereichhaltigen Vindicijine canonıcarum scerıpturarum, undrel Jahre später konnte uch das große Werk des Iran-
Zzösischen Mauriners Pijerre Sabotier verlegt werden, das
ın Trel Bänden die erhaltenen este der sogenannten Ltala
en  1e nen iolgten 1 Jahrhundert eine großeahl VO Editionen älterer Handschriften und VO text-
und sprachgeschichtlichen Untersuchungen. Es seijen nur
die Namen Matthaeı, Rettig, Tischendorf, Ger1anı, Ea
garde, Secrivener, Wordsworth, ıte, Belsheim genannt.Im Zusammenhang damıt. enistanden auch die erstenMonographien über die Geschichte der u gata. Nach den


